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Q 1: Jean Bodin: Six Livres de la République, 1576 (Auszüge) 
Deuxième Réimpression de l'édition de Paris 1583, Aalen 1977, S. 961f. 

 
 

Das Souveränitätsrecht kann im eigentlichen Sinne nur in der Monarchie beste-
hen, denn niemand kann im Staat souverän sein als nur ein einziger. Wenn es 
zwei, drei oder mehrere sind, ist keiner souverän, weil keiner seinem Mitregenten 
Gesetze geben oder sich von ihm geben lassen kann. So sehr man sich auch einen 
Körper von mehreren Herrschern oder ein Volk als Träger der Souveränität vor-
stellen kann, (so) gibt es doch kein eigentliches Subjekt, wenn nicht ein Ober-
haupt mit souveräner Gewalt alle miteinander eint. 

 
 

Jean Bodin, Sechs Bücher über den Staat 
Buch I - III, hrsg. v. P.C. Mayer-Tasch, München 1981, Buch I, Kapitel 8, S. 205-
206, S. 209-210, S. 210-211. 

 
(R) verweist auf den Begriff République, (e) auf état im dem der Übersetzung 
zugrunde liegenden französischen Urtext. 

 
 

Unter der Souveränität ist die dem Staat (R) eignende absolute und zeitlich unbe-
grenzte Gewalt zu verstehen, von den Lateinern "maiestas", von den Griechen 
  oder auch   oder auch   genannt. 
 
Ich habe diese Gewalt eine zeitlich unbegrenzte genannt, weil es auch sein kann, 
daß man einzelnen oder mehreren Personen absolute Gewalt auf bestimmte Zeit 
verleiht, nach deren Ablauf sie dann nichts anderes mehr sind als schlichte Unter-
tanen und auch solange sie diese Gewalt innehaben, können sie sich nicht als sou-
veräne Fürsten bezeichnen, weil sie lediglich Verweser und Hüter dieser Macht 
und dies nur solange sind, bis es dem Volk oder dem Fürsten, die nach wie vor 
Herren dieser Macht sind, beliebt, sie zu widerrufen. So wie nämlich nach wie vor 
Eigentümer und Besitzer bleibt, wer einem anderen einen Teil seines Eigentums 
leiht, bleiben auch Eigentümer und Besitzer der Macht, Recht zu sprechen und zu 
befehlen jene, die sie entweder auf bestimmte Zeit oder auf Widerruf anderen zu 
leihen gegeben oder bis auf Widerruf übertragen haben. Deshalb bestimmt auch 
das Gesetz, daß der Statthalter einer Provinz oder der Stellvertreter des Fürsten als 
bloßer Verweser und Hüter fremder Machtbefugnis diese Macht nach Ablauf sei-
ner Amtsperiode wieder zurückzugeben hat. Dabei ist kein Unterschied zu ma-
chen zwischen Trägern hoher und Trägern niederer Ämter. 

 
Wäre es anders, würde also die dem Stellvertreter des Fürsten verliehene absolute 
Macht Souveränität bedeuten, dann könnte er sie gegen seinen eigenen Fürsten 
kehren, dann würde dieser zu einer bloßen Figur, der Untertan und Knecht aber 
zum Herrn und Meister - ein Ergebnis, das absurd wäre, ist doch von Gesetzes 
wegen die Person des Souveräns, welche Machtbefugnis auch immer er übertrüge, 
stets davon ausgenommen. Der Souverän überträgt auch nie soviel Macht, daß er 
nicht doch immer noch mehr Macht zurückbehielte. Nie ist er vom Befehl ausge-
schlossen oder davon, im Vorgriff, zusätzlich, kraft Evokation oder nach Belieben 
die Fälle zu entscheiden, mit denen er seinen Untertanen, sei es kommissarisch, 
sei es als Amtsträger, betraut hat. Er kann diesem die ihm mit dem Auftrag oder 
seiner Bestallung verliehene Macht nehmen oder sie aussetzen, solange er es für 
richtig hält. 

 
Es ist hinreichend bekannt, daß noch nie jemand größere Macht eingeräumt erhal-
ten hat als Heinrich von Frankreich, der Herzog von Anjou, von König Karl II. 
Doch obwohl diese Macht allumfassend und durch keinerlei Regalien durchbro-
chen ist, kann mir keiner erzählen, Heinrich sei Souverän gewesen. Denn mochte 
er auch auf alle Zeiten eingesetzt gewesen sein, so hatte er dennoch nur den Titel 
eines Generalbevollmächtigten des Königs, deutete die seinen Erlassen beigefügte 
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Klausel "Solange Wir geruhen" auf die Ermächtigung hin und waren seine Kom-
petenzen in Gegenwart des Königs suspendiert. 

 
Wie aber ist nun derjenige zu beurteilen, der vom Volk die absolute Gewalt bis an 
sein Lebensende übertragen erhalten hat? Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden. 
Ist ihm die absolute Gewalt schlechthin, also nicht in der Eigenschaft als Amtsträ-
ger, als bloßer Kommissar oder auf Widerruf übertragen, so besteht kein Zweifel, 
daß er dann souveräner Monarch ist und sich als solcher bezeichnen darf. Denn 
dann hat sich das Volk seiner souveränen Gewalt zu seinen Gunsten begeben, 
seine ganze Macht, Autorität, Vorrangstellung und sämtliche Hoheitsrechte sind 
auf ihn und [sozusagen] in ihn hinein übertragen, also ganz wie wenn jemand sein 
gesamtes Eigentum mitsamt dem Besitz verschenken würde. Die Formulierung, 
die das Gesetz gebraucht, lautet "Ei et in eum omnem potestatem contulit".  

 
Überträgt das Volk dagegen seine Gewalt jemanden auf Lebzeiten in der Eigen-
schaft als Beamter oder Vertreter oder auch nur, um die bloße Ausübung seiner 
Befugnisse einem anderen zu überlassen, dann ist dieser nicht Souverän, sondern 
nur schlichter Beamter, Stellvertreter, Regent, Gouverneur, Wahrer und Verwalter 
fremder Machtbefugnisse. 

 
Wenden wir uns nun dem Begriff "absolute Gewalt" in unserer Definition zu. Was 
ist darunter zu verstehen? Ein Volk oder die Herren in einem Staat (R) können 
wie erwähnt die souveräne, zeitlich unbegrenzte Gewalt schlicht und einfach ei-
nem anderen dazu übertragen, über die Menschen, ihr Eigentum, den ganzen Staat 
(e) nach Belieben zu verfügen und ihn schließlich anderen zu überlassen. Schließ-
lich kann ja auch der Eigentümer sein Eigentum ganz einfach einzig und allein 
aus Freigiebigkeit verschenken. Das macht ja gerade die echte Schenkung aus und 
ist sie einmal vollzogen, so duldet sie nachträglich keine Bedingungen mehr, denn 
Schenkungen unter Auflagen und Bedingungen sind im Grunde gar keine echten 
Schenkungen. "Souveränität" die einem Fürsten unter Auflagen und Bedingungen 
verliehen wird, ist also eigentlich weder Souveränität noch absolute Gewalt, es sei 
denn, die bei der Wahl des Fürsten gemachten Bedingungen würden dem göttli-
chen Gesetz oder dem Naturrecht angehören. Das ist beispielsweise in der Tatarei 
der Fall, wenn der Großkönig stirbt und Fürst und Volk, denen das Wahlrecht 
zusteht, nun unter seinen Angehörigen - wobei nur Söhne und Neffen in Frage 
kommen - denjenigen zum Nachfolger wählen, der ihnen geeignet erscheint. Nach 
der Wahl setzt man ihn auf einen goldenen Thron und richtet folgende Worte an 
ihn: "Es ist unser Bitte und unser Wunsch und wir gebieten Dir, daß Du uns re-
gierst". Hierauf erwidert der König: "Wenn Ihr dies von mir wollt, müßt Ihr bereit 
sein, zu tun, was ich verlange. Jeder, dessen Tod ich befehle, ist auf der Stelle 
hinzurichten und die Geschicke des ganzen Königreichs sind in meine Hände zu 
legen". Das Volk antwortet darauf: "So soll es sein". Hierauf fährt der König unter 
dem Beifall des Volkes fort: "Das Wort aus meinem Munde sei mein Schwert". 
Der König wird nun von seinem Thron gehoben, auf ein am Boden liegendes 
schlichtes Brett gesetzt, woraufhin die Fürsten vor ihn treten und die Worte spre-
chen: "Blick auf zum Himmel und erkenne Gott. Dann sieh hinunter auf das Brett, 
auf dem Du sitzt! Wenn Du gut regierst, wird alles nach Deinem Wunsche ge-
schehen, andernfalls aber wirst Du so tief gestürzt werden, daß dir nicht einmal 
mehr das Brett verbleiben wird, auf dem Du sitzt!" Nach diesen Worten wird er in 
die Höhe gehoben und zum König der Tataren ausgerufen. Eine solchermaßen 
verliehene Gewalt ist absolut souverän, weil sie unter keinen anderen Bedingun-
gen als den Geboten Gottes und der Natur übertragen ist. 

 




